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A. Amtliche Texte

Richtlinien

146 Richtlinien der Landesregierung  
 des Saarlandes für die Gewährung  
 staatlicher Zuwendungen bei Elementarschäden  
 (Elementarschäden-Richtlinien – ESR)

Vom 22. Mai 2024

Präambel

Zur Milderung außergewöhnlicher Notstände infolge 
von Schäden, die durch Unwetter, Hochwasser oder 
sonstige Naturereignisse eingetreten sind und gegen 
die kein oder kein wirtschaftlich vertretbarer Versiche-
rungsschutz möglich gewesen wäre, kann den betroffe-
nen Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen nach 
Maßgabe dieser Richtlinien eine Finanzhilfe gewährt 
werden, wenn diese die erlittenen Schäden nicht aus 
eigener Kraft zu beseitigen vermögen. Die Gewährung 
der Finanzhilfe erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rah-
men verfügbarer Haushaltsmittel. Sie ist keine Scha-
densersatzleistung und dient nicht dazu, das Eigenrisi-
ko zu ersetzen.

I.  
Rechtsgrundlage, Zuwendungszweck

1. Das Saarland gewährt im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel nach den §§ 23 und 44 der Haus-
haltsordnung des Saarlandes (LHO) und gemäß 
den Verwaltungsvorschriften zur Haushaltsord-
nung des Saarlandes (VV-LHO vom 27. Septem-
ber 2001, GMBl. S. 553, zuletzt geändert durch VV 
vom 13. Juli 2022 (Amtsbl. I. S. 1029)), in der je-
weils geltenden Fassung, auf Antrag Zuwendungen 
nach Maßgabe dieser Richtlinie.

2. Zuwendungszweck ist die Milderung außerge-
wöhnlicher Notstände infolge von Schäden, die 
durch Elementarschadensereignisse von überörtli-
cher Bedeutung verursacht wurden. Ein Elementar-
ereignis gilt als Ereignis von überörtlicher Bedeu-
tung, wenn es von der Landesregierung als solches 
im Sinne dieser Richtlinie festgestellt wurde (vgl. 
Ziffer VII.1). Als Elementarereignisse zählen zum 
Beispiel Unwetter, Hochwasser, Überschwemmun-
gen, Wirbelstürme, Erdbeben oder Waldbrände. 
Dies schließt unter anderem auch Schäden von wild 
abfließendem Wasser, Sturzflut, aufsteigendem 
Grundwasser, überlaufender Regenwasser- und 
Mischkanalisation sowie Hangrutsch ein. Durch 
menschliches Versagen verursachte Ereignisse gel-
ten nicht als Elementarschadensereignisse. Glei-
ches gilt für einzelne Schadensfälle, insbesondere 
für örtlich begrenzte Unglücksfälle.

3. Die Förderung erfolgt für kleine und mittlere Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöri-
ge der freien Berufe auf Grundlage der Verordnung 
(EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezem-
ber 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union auf De-minimis-Beihilfen.

4. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht 
nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel.

II.  
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung unmit-
telbarer Schäden, bei denen durch direkte Einwirkung 
der Schadensursache Gegenstände beschädigt oder zer-
stört wurden oder verloren gingen, an/am

1.  privaten Gebäuden und sonstigen baulichen An-
lagen, die für die Funktionsfähigkeit des privaten 
Gebäudes erforderlich sind,

2.  Hausrat,

3.  Vereinsvermögen

4.  Vermögen kleiner und mittlerer Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft und Angehörigen der frei-
en Berufe.

Mittelbare Schäden, wie z. B. Wertminderungen oder 
Finanzierungskosten, bleiben bei der Schadensermitt-
lung unberücksichtigt.

III.  
Ziele und Indikatoren

Staatliche Finanzhilfe soll Hilfe zur Selbsthilfe bei aku-
ten Notlagen leisten. Sie ist keine Schadensersatzleis-
tung. Ein voller finanzieller Ausgleich des erlittenen 
Schadens ist grundsätzlich nicht möglich. Als Indikator 
gilt die Zahl der erlassenen Zuwendungsbescheide.

IV.  
Zuwendungsempfängerinnen/

Zuwendungsempfänger

Erstempfängerin/Erstempfänger der Zuwendung sind 
die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken. 
Diese leiten die entsprechenden Finanzhilfen gemäß 
Nummer 12 der VV zu § 44 LHO an die Endempfän-
gerinnen/Endempfänger weiter.

Endempfängerinnen/Endempfänger der Zuwendung 
sind Privatpersonen, Vereine sowie kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Ange-
hörige der freien Berufe.
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V.  
Zuwendungsvoraussetzungen

1. Die Förderung setzt voraus, dass die Geschädigten 
trotz Vornahme zumutbarer Maßnahmen in eine 
Notlage geraten sind.

2. Die Voraussetzung von Ziffer 1 liegt insbesondere 
dann nicht vor, wenn die Geschädigten erforder-
liche Vorsorgemaßnahmen nicht ergriffen haben 
oder wenn sie bei Eintritt des Schadensereignisses 
Maßnahmen der Selbsthilfe nicht ergriffen haben, 
die nach den Umständen Erfolg versprechend wa-
ren. Zu den erforderlichen Vorsorgemaßnahmen 
zählt insbesondere der Abschluss einer Versiche-
rung, soweit eine solche zu vertretbaren, wirt-
schaftlichen Bedingungen abgeschlossen werden 
kann. Den Nachweis, dass gegen die entstandenen 
Schäden kein Versicherungsschutz wirtschaftlich 
zumutbar oder möglich war (z. B. durch eine Ele-
mentarschadenversicherung), hat der Antragstelle-
rin/des Antragstellers zu führen. Eine entsprechen-
de Ablehnung des Versicherungsunternehmens, bei 
dem bereits eine Gebäudeversicherung und/oder 
Hausratsversicherung abgeschlossen wurde, ist für 
den Nachweis ausreichend. Sofern keine Gebäude-
versicherung bzw. Hausratsversicherung existiert 
oder eine entsprechende Ablehnung existiert, gilt 
der Nachweis als erbracht, wenn durch zwei aktu-
elle Angebote von Versicherungsunternehmen dar-
gelegt wird, dass grundsätzlich ein entsprechender 
Versicherungsschutz entweder nicht angeboten 
oder zwar angeboten, aber im konkreten Einzelfall 
wirtschaftlich unzumutbar ist.
Folgende Versicherungsprämien werden als wirt-
schaftlich vertretbar für den/die Antragsteller/in 
angenommen:
2.1 Privatpersonen

2.1.1 Wenn der Nachweis eines Leistungs-
bezuges nach den Vorschriften des 
Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) 
oder des Zwölften Buchs Sozialgesetz-
buch (Sozialhilfe) oder des Asylbe-
werberleistungsgesetzes erbracht wird, 
ist keine Prämienzahlung zumutbar.

2.1.2 In allen übrigen Fällen ist eine Prämie 
i. H. v. bis zu 2 v. H. des nach § 11 
SGB II ermittelten Einkommens wirt-
schaftlich zumutbar.

2.2 Vereine
Bei gemeinnützigen Vereinen ist eine Prä-
mienzahlung nicht zumutbar, sofern die Ein-
nahmen aus allen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben einschließlich Umsatzsteuer einen 
Betrag i. H. v. 35 TEuro/a nicht übersteigen. 
Übersteigen die Einnahmen diesen Betrag, ist 
hingegen eine jährliche Prämie i. H. v. bis zu 
1 v. H. der Einnahmen aus allen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben einschließlich Um-
satzsteuer vertretbar. Bei nicht gemeinnützi-

gen Vereinen ist eine Prämie i. H. v. 1 v. H. 
der jährlichen Einnahmen (ohne Mitglieds-
beiträge und Spenden) vertretbar.

2.3 Unternehmen
Bei kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörigen 
der freien Berufe sind Versicherungsprämien 
insoweit wirtschaftlich vertretbar, dass das 
Unternehmen oder ein vergleichbares Durch-
schnittsunternehmen noch einen angemes-
senen Gewinn nachhaltig erzielen kann und 
nicht die Substanz seines Vermögens nach-
haltig angreifen muss.

3. Die Förderung ist gegenüber anderen Leistungen 
Dritter nachrangig. Sie wird nicht gewährt, so-
weit die eingetretenen Schäden durch Zahlungen 
einer Versicherung oder durch sonstige Hilfen, 
einschließlich steuerlicher Hilfen oder Spenden, 
ausgeglichen werden können. Gewährt das Land 
im Zusammenhang mit den in Ziffer II. genannten 
Schäden weitere Hilfen, werden diese angerechnet.

4. Die Förderung setzt eine Bedürftigkeit voraus.
4.1 Bedürftigkeit liegt grundsätzlich vor, wenn 

die Schäden so erheblich sind, dass deren 
Beseitigung unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse aus eigener Kraft, 
insbesondere durch den Einsatz des Einkom-
mens, in absehbarer Zeit nicht möglich ist.

4.2 Bedürftigkeit kann bei Privatpersonen in der 
Regel angenommen werden, wenn das nach 
§ 11 SGB II ermittelte Einkommen den vier-
fachen Grundfreibetrag nach § 32a EStG 
nicht übersteigt. Für jede zum Haushalt ge-
hörende Person erhöhen sich die vorstehend 
genannten Freigrenzen um einen weiteren 
Grundfreibetrag nach § 32a EStG bzw. Frei-
betrag nach § 12 Absatz 2 und 3 SGB II.

4.3 Bei kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Angehöri-
gen der freien Berufe liegt Bedürftigkeit vor, 
wenn die Schäden so erheblich sind, dass die 
Fortführung des Unternehmens trotz des Ein-
satzes eigener Mittel oder durch zumutbare 
anderweitige Darlehensaufnahme in absehba-
rer Zeit nicht möglich ist. Dabei sind das Pri-
vatvermögen der Inhaber und bei verbunde-
nen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) 
die Verhältnisse der gesamten Unternehmen 
zu berücksichtigen.

4.4 Bei Vereinen liegt eine Bedürftigkeit vor, 
wenn die erlittenen Schäden so erheblich 
sind, dass der Verein in seinem Fortbestand 
bedroht ist und unter Berücksichtigung sei-
ner Vermögens-, Ertrags- oder Liquiditäts-
lage nicht imstande ist, die Schäden durch 
den Einsatz eigener Mittel des Vereinsver-
mögens und/oder durch Darlehensaufnahme 
zu marktüblichen Konditionen in absehbarer 
Zeit zu beheben.
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5. Berücksichtigt werden Schäden, die sich mindes-
tens auf einen Betrag i. H. v. 5 000 Euro belaufen. 
Für die Ermittlung dieser Schadensgrenze sind die 
den Geschädigten anderweitig zur Verfügung ste-
henden Mittel, wie z. B. Verwandten- und Nach-
barschaftshilfen, sonstige Versicherungsleistun-
gen, sonstige öffentliche Hilfen mit Ausnahme 
der Hochwasserhilfe, Schadenersatzansprüche, 
steuerliche Vorteile (z. B. Verlustrücktrag, Vor-
steuerabzug USt, Minderung von Einkommen- und 
Gewerbesteuer durch Sonderabschreibungen oder 
Sofortabzug von Reparaturkosten) in Abzug zu 
bringen.

6. Die Geschädigten haben die zur Überprüfung ihrer 
Einkommensverhältnisse erforderlichen Unter-
lagen, zum Beispiel Einkommensteuerbescheide, 
Rentenbescheide, Kreditverträge und sonstige Un-
terlagen, grundsätzlich ihrem Antrag beizufügen. 
Die Erhebungen über die Einkommensverhältnisse 
sollen den Umständen und der Bedeutung des Fal-
les angemessen sein.

7. Erfüllen Geschädigte die vorgenannten Vorausset-
zungen nicht, können sie ausnahmsweise dennoch 
Zuwendungen nach dieser Richtlinie erhalten, 
wenn ein besonderer Härtefall vorliegt. Hiervon 
ist insbesondere auszugehen, wenn die erlittenen 
Schäden im Vergleich zum erzielten Einkommen 
und unter Berücksichtigung der Vermögensver-
hältnisse unerträglich erscheinen. Für die Entschei-
dung ist der interministerielle Schadensausschuss 
gemäß VII.1.1 zuständig.

VI.  
Art und Umfang der Zuwendungen

Die Zuwendungen werden in Form einer Finanzhilfe 
und/oder eines Zinsverbilligungszuschusses erbracht.
1. Finanzhilfe

1.1 Zuwendungsart: Projektförderung
1.2 Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung
1.3 Form der Zuwendung: nicht rückzahlbarer 

Zuschuss
1.4 Förderbetrag: Die Finanzhilfe beläuft sich auf 

bis zu 50 % der festgestellten Schadenssum-
me gemäß Ziffer V.5 dieser Richtlinie, max. 
75 000 Euro.

1.5 Bemessungsgrundlage
1.5.1 Zuwendungsfähig sind nur Aufwen-

dungen zur Beseitigung unmittelbarer 
Schäden, bei denen durch direkte Ein-
wirkung der Schadensursache Gegen-
stände beschädigt, zerstört wurden 
oder verloren gingen. Hierunter wer-
den private Gebäude, Gebäude und 
sonstige bauliche Anlagen des Vereins-
vermögens, sonstige notwendige Ge-
genstände zur Betätigung des Vereins, 
notwendiger Hausrat und notwendige 
Kleidung sowie betriebsnotwendiges 

Anlagevermögen (z. B. Grundstück, 
Gebäude, bauliche und maschinelle 
Anlagen, Einrichtungsgegenstände) 
und betriebsnotwendige Vorräte des 
Umlaufvermögens (z. B. Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe, unfertige/fertige 
Leistungen) erfasst.

1.5.2 Bei der Ermittlung der zuschussfähigen 
Aufwendungen sind in der Regel nur 
die notwendigen Wiederbeschaffungs- 
oder Reparaturkosten des vernichteten 
Wirtschaftsguts einzubeziehen, soweit 
die vernichteten oder beschädigten 
Vermögensgegenstände zur Fortfüh-
rung des privaten Haushalts, der Ver-
einstätigkeit, des Betriebes oder einer 
sonstigen auf Einnahmeerzielung ge-
richteten Tätigkeit unentbehrlich sind. 
Der Wert der eigenen Arbeitsleistung 
ist grundsätzlich kein zuwendungs-
fähiger Schaden. Eine Werterhöhung 
gegenüber dem Zustand vor Scha-
denseintritt, z. B. beim Ersatz von ge-
brauchten Gegenständen durch neue, 
ist durch einen pauschalen Abschlag 
von 15 v. H. zu berücksichtigen.

1.5.3 Alle über die unter Ziffer V.5 genann-
ten Einkommens- und Vermögenstat-
bestände hinausgehenden sonstigen 
Einnahmen aus eigenem Einkommen 
und Vermögen, Darlehen sowie Zu-
wendungen und Leistungen Dritter 
dienen als Deckungsmittel für den mit 
der Schadensbehebung zusammenhän-
genden Eigenanteil.

2. Zinsverbilligungszuschuss

Soweit die gemäß Ziffer V.5 festgestellte Schadens-
summe im Einzelfall den Betrag von 150 000 Euro 
übersteigt, kann zu dem übersteigenden Schadens-
betrag ein Zinsverbilligungszuschuss von bis zu 
100 v. H. gewährt werden. Bezuschusst werden 
können Darlehen von Kreditinstituten, die zur 
Behebung der Schäden aufgenommen werden 
und hinsichtlich der Verzinsung und Tilgung, ein-
schließlich aller Nebenleistungen, marktüblichen 
Bedingungen entsprechen. In der Regel soll der 
Zinsverbilligungszuschuss für eine Darlehens-
laufzeit von längstens zehn Jahren berechnet und 
in einem Betrag – abgezinst – nach vollständiger 
Auszahlung des Darlehens dem Darlehens konto 
gutgeschrieben werden. Wird ein durch Ein-
malzinszuschuss verbilligtes Darlehen vorzeitig 
vollständig getilgt, ist der anteilige Barwert des 
Zinszuschusses vom Kreditinstitut zulasten des 
Darlehensnehmers zurückzuzahlen. Der anteilige 
Barwert des Zinszuschusses setzt sich zusammen 
aus den auf die vorzeitig getilgten Jahre entfal-
lenden Teilbarwerten gemäß der ursprünglichen 
Bewilligung. Angefangene Zinsjahre (jeweils ge-
rechnet vom Tag der Bewilligung an) können zu-
gunsten des Darlehensnehmers jeweils wie volle, 
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abgelaufene Zinsjahre behandelt werden. Eine 
Rückzahlung entfällt, wenn das Darlehen vom 
Tag der Bewilligung an gerechnet nicht mehr als 
10 v. H. der ursprünglichen Laufzeit früher getilgt 
wird oder der zurückzuzahlende Betrag nicht mehr 
als 500 Euro beträgt.

VII.  
Verfahren

1. Feststellung eines Elementarereignisses

1.1 Unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Richtli-
nie wird ein interministerieller Schadensaus-
schuss eingerichtet, dem je ein Vertreter des 
Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, 
des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobili-
tät, Agrar und Verbraucherschutz, des Minis-
teriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales 
und Energie sowie des Ministeriums der Fi-
nanzen und für Wissenschaft angehören. Die 
Mitglieder des Ausschusses und deren Stell-
vertreter werden von dem jeweiligen Ressort 
entsandt. Der Ausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen auf sich vereint.

Die zur Beschlussfassung des Ausschusses 
erforderlichen Unterlagen/fachlichen Stel-
lungnahmen werden federführend von den 
Vertretern der zuständigen Fachressorts auf-
bereitet. Demnach ergibt sich folgende Ver-
antwortlichkeit:

— Ministerium für Inneres, Bauen und 
Sport: Bewertung des Schadensereig-
nisses aus Sicht der Gefahrenabwehr 
(Stufe der Gefahrenabwehr, Schadens-
gebiet), Umfang der Gefahrenabwehr 
(Einsatzkräfte und -mittel), Ansprech-
partner zu Nachfragen der Landkreise/
Kommunen, Einzelfragen zu Scha-
densfällen bei Vereinen,

— Ministerium der Finanzen und für 
Wissenschaft: Erlass der Zuwen-
dungsbescheide an die Landkreise/
den Regionalverband (vgl. Ziffer 1.4), 
Einzelfragen zu Schadensfällen bei 
Privatpersonen,

— Ministerium für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitales und Energie: Einzelfra-
gen zu Schadensfällen bei Unterneh-
men,

— Ministerium für Umwelt, Klima, Mo-
bilität, Agrar und Verbraucherschutz: 
Feststellung eines Elementarereignis-
ses aus meteorologischer bzw. seismo-
grafischer Sicht.

Darüber hinaus können der Saarländische 
Städte- und Gemeindetag sowie der Land-
kreistag des Saarlandes jeweils einen Vertre-

ter mit beratender Stimme in den Ausschuss 
entsenden.

1.2 Sind durch ein Naturereignis in einem größe-
ren Gebiet schwere Schäden in größerer Zahl 
verursacht worden, ermitteln die zuständigen 
Landräte bzw. der Regionalverbandsdirektor 
sofort den überschaubaren Umfang der nach 
dieser Richtlinie relevanten Schäden und 
unterrichten unverzüglich den interministe-
riellen Schadensausschuss. Dieser prüft um-
gehend, ob die Voraussetzungen für die An-
erkennung eines Elementarereignisses gemäß 
I.2. voraussichtlich erfüllt sind. Auf seinen 
Vorschlag entscheidet die Landesregierung, 
ob die Voraussetzungen dieser Richtlinie vor-
liegen und damit die Gewährung staatlicher 
Zuwendungen gemäß dieser Richtlinie er-
folgen kann. Danach obliegt dem Ausschuss 
u. a. die Festlegung der Schadensgebiete, 
konkretisierende Hinweise und Erläuterun-
gen dieser Richtlinie sowie im Einzelfall die 
Vorbereitung evtl. notwendiger weiterer Re-
gierungsbeschlüsse.

1.3 Der Beschluss der Landesregierung zur 
Durchführung einer Finanzhilfeaktion sowie 
die Frist für die Antragsstellung werden im 
Internet (Saarlandseite) veröffentlicht.

1.4 Aufgrund des unter Ziffer 1.2 gefassten Be-
schlusses der Landesregierung erlässt das Mi-
nisterium der Finanzen und für Wissenschaft 
Zuwendungsbescheide an die betroffenen 
Landkreise bzw. den Regionalverband Saar-
brücken als Erstempfänger der Landeszuwen-
dungen.

2. Antragstellung Endempfänger
2.1 Die Anträge auf Gewährung einer Finanzhil-

fe sind innerhalb der gesetzten Frist bei den 
Oberbürgermeistern bzw. Bürgermeistern 
der vom Schadensereignis betroffenen Städte 
und Gemeinden schriftlich zu stellen oder zur 
Niederschrift zu erklären. Alternativ können 
auch bei den Landkreisen und dem Regional-
verband schriftliche Anträge gestellt werden. 
Dabei sollen die in dieser Richtlinie vorge-
gebenen Muster verwendet werden. In die 
Antragsvordrucke sind Erklärungen der An-
tragstellerin/des Antragstellers aufzunehmen, 
dass dieser
2.1.1 mit der Einholung einer Auskunft über 

seine Einkommens- und Vermögens-
lage bei dem zuständigen Finanzamt 
einverstanden ist,

2.1.2 alle Ansprüche, die ihm aus dem Scha-
densereignis gegenüber Dritten zuste-
hen, bis zur Höhe der Finanzhilfe an 
die Bewilligungsbehörde abtritt,

2.1.3 seine Zustimmung zur erforderlichen 
Datenverarbeitung gemäß Daten-
schutzgrundverordnung und gemäß 
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dem Saarländischen Datenschutzge-
setz erteilt.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörigen 
der freien Berufe sind ferner alle De- minimis-
Beihilfen anzugeben, welche das Unterneh-
men und mit ihm relevant verbundene Unter-
nehmen in den letzten drei Jahren erhalten 
haben (De-minimis-Erklärung). Die Anträge 
sind unverzüglich an die zuständige Scha-
denskommission (s. Ziffer 3.1) weiterzuleiten.

2.2 Die Anträge sind bei allen beteiligten Stellen 
als Sofortsache zu behandeln. Die Behörden-
leiter haben geeignete Kräfte in ausreichen-
der Zahl einzusetzen.

2.3 Nach Ablauf der festgesetzten Frist gestellte 
Anträge sind nur unter den Voraussetzungen 
des § 32 des Saarländischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (SVwVfG) zulässig.

3. Bewilligung der Zuwendungen an die Endemp-
fänger/Endempfängerinnen
3.1 Für die Feststellung der Schäden in den be-

troffenen Landkreisen bzw. dem Regionalver-
band und zur Abwicklung der Schadensfälle 
werden je nach dem Umfang der Schäden 
eine oder mehrere Schadenskommissionen 
gebildet. Werden mehrere Schadenskommis-
sionen eingesetzt, so können Fachkommissi-
onen zur Bearbeitung bestimmter Schadens-
arten gebildet werden. Der Landrat bzw. der 
Regionalverbandsdirektor beruft die Mitglie-
der der Schadenskommission. Mitglieder der 
Schadenskommission sollen sein ein Vertreter 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde (UBA), der 
Bürgermeister oder der vom Bürgermeister 
bestellte Vertreter der Gemeinde, in der der 
Schaden entstanden ist, sowie je nach Bedarf 
sachverständige Bedienstete der Behörden. 
Je nach Schadensart können Vertreter der 
einschlägigen Berufsvertretungen und Kam-
mern, wie z. B. der Handwerkskammer und 
der Landwirtschaftskammer, als sachverstän-
dige Mitglieder in die Schadenskommission 
berufen werden.

3.2 Die Schadenskommission stellt den Scha-
den fest und prüft, ob das Schadensereignis 
bei den Betroffenen eine außergewöhnliche 
Notlage hervorgerufen hat, die aus eigener 
Kraft in absehbarer Zeit nicht beseitigt wer-
den kann. Bei formlos gestellten Anträgen 
auf Gewährung einer Zuwendung nach Zif-
fer VI. sind die Antragsvordrucke ggf. unter 
Mithilfe der Schadenskommission nachträg-
lich auszufüllen und mit den dazugehörigen 
Erklärungen von dem/der Antragsteller/in zu 
unterschreiben.

3.3 Nach Abschluss der Ermittlungen entschei-
det der Landrat bzw. der Regionalverbands-
direktor (Bewilligungsbehörde) abschließend 
nach pflichtgemäßem Ermessen über die zu 
gewährende Zuwendung, sofern sich der 

interministerielle Schadensausschuss gemäß 
Ziffer 3.6 die Entscheidung nicht vorbehal-
ten hat. Über die Zuwendungsanträge wird 
schriftlich entschieden.

3.4 Mit der schriftlichen Entscheidung über die 
Zuwendung erhalten kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
sowie Angehörige der freien Berufe eine Be-
scheinigung über die bewilligte Beihilfe (De-
minimis-Bescheinigung).

3.5 Steht in akuten Notfällen oder zeitaufwendi-
gen Fällen die Zuwendungsfähigkeit nur dem 
Grunde nach fest, kann vorläufig bewilligt 
oder eine spätere Zuwendung schriftlich in 
Aussicht gestellt werden.

3.6 Bei Zweifelsfragen kann der interministeriel-
le Schadensausschuss gehört werden, dieser 
kann sich die Entscheidung über die Zu-
wendung vorbehalten. In Fällen von grund-
legender Bedeutung ist der interministerielle 
Schadensausschuss zu hören. Hierzu leitet 
der Landrat bzw. der Regionalverbandsdirek-
tor den Bericht der Schadenskommission mit 
seiner Stellungnahme dem Ausschuss zu, der 
über die zu gewährenden Hilfen entscheidet.

4. Auszahlung der Zuwendungen an die Endemp-
fänger/Endempfängerinnen
4.1 Die Zuwendungen nach Ziffer VI. dürfen nur 

unmittelbar zu der im Bewilligungsbescheid 
bestimmten Schadensbehebung (Zuwen-
dungszweck) verwendet werden. Die Zuwen-
dungen sind wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden.

4.2 Die Zuwendungen werden in der Regel für 
fällige oder bereits geleistete Zahlungen nach 
Vorlage entsprechender Originalbelege und 
einer Aufstellung über die Finanzierung der 
Zahlungen sowie des Nachweises der zweck-
entsprechenden Verwendung der Zuwendun-
gen ausbezahlt.

4.3 Zuwendungen für Gebäude- und Hausrat-
schäden können zunächst ohne Belege geleis-
tet werden, wenn der Bewilligungsbehörde 
die Behebung der Mängel zur Aufrechterhal-
tung des Betriebes, des Vereinsbetriebes oder 
eines angemessenen Wohnstandards dringend 
erforderlich erscheint und die Betroffenen 
nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht in der Lage sind, diese Zahlungen aus-
zulegen.

4.4 Die Finanzhilfe darf nur für fällige Zahlungen 
im Rahmen der Schadensbehebung angefor-
dert werden, wenn die eigenen Mittel sowie 
die Zuwendungen Dritter verbraucht sind. 
Sie ist alsbald nach Erhalt zu verwenden. Sie 
wird grundsätzlich unbar auf das im Antrag 
angegebene Bankkonto ausbezahlt.

4.5 Sind die der Bewilligung zugrunde gelegten 
Gesamtausgaben noch nicht in voller Höhe 
angefallen, soll die Finanzhilfe grundsätzlich 
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nur anteilig ausbezahlt werden. Finanzhilfe 
für fällige Zahlungen kann auch unmittelbar 
an den aus der Rechnung ersichtlichen Zah-
lungsempfänger ausbezahlt werden.

4.6 Der Zuwendungsgeber kann den Landräten 
bzw. dem Regionalverbandsdirektor mit Zu-
stimmung des Finanzressorts auf Antrag vor-
läufige Kontingente für die Gewährung von 
Finanzhilfen zuteilen und in diesem Rahmen 
bei kassenmäßigem Bedarf den unmittelbaren 
Abruf der Gelder bei der Landeshauptkasse 
zulassen. Die Abrechnung erfolgt nach Fest-
stellung der den Geschädigten insgesamt ge-
währten Hilfen.

VIII.  
Verwendungsnachweis durch die Endempfänger/

Endempfängerinnen

1. Die zur Auszahlung der Zuwendungen nach Zif-
fer VI. vorgelegten Belege sind mit einem Prüf-
zeichen versehen an den Zuwendungsempfänger 
zurückzugeben. Eine Liste der vorgelegten Bele-
ge mit Prüfungsvermerk ist nach Auszahlung des 
letzten Teilbetrages zu den Bewilligungsakten zu 
nehmen.

2. Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwen-
dungen ist, soweit dies nicht bereits bei Auszahlung 
der Zuwendungen geschehen ist, unverzüglich nach 
Abschluss der Schadensbehebung, spätestens je-
doch zu dem von der Bewilligungsbehörde gesetz-
ten Termin nachzuweisen (Verwendungsnachweis).

3. Die Bewilligungsbehörde oder sonst beauftragte 
Stelle hat die Verwendung der Zuwendungen sowie 
die zeitgerechte Vorlage des Verwendungsnach-
weises in geeigneter Weise zu überwachen und den 
Verwendungsnachweis unverzüglich nach Eingang 
zu prüfen. Liegen mehrere Schadensarten vor, sind 
die Beträge für die einzelnen Schadensarten bei der 
Prüfung des Verwendungsnachweises zu beachten.

4. Die Bewilligungsbehörde kann bestimmen, dass 
mit dem Nachweis oder anstelle des Nachweises 
die Originalbelege vorzulegen sind. Die sich aus 
Ziffer IX.6 ergebenden Prüfungsrechte bleiben 
unberührt. Die gegebenenfalls vorzulegenden Ori-
ginalbelege müssen die im Geschäftsverkehr üb-
lichen Angaben und Anlagen enthalten, die Aus-
gabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, 
Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis 
und den Verwendungszweck. Die Belege sind drei 
Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren.

5. Der Verwendungsnachweis kann innerhalb eines 
von der Bewilligungsbehörde festzulegenden Zeit-
raums nachgereicht werden.

6. Bei der Prüfung der Verwendungsnachweise kann 
sich die Bewilligungsbehörde auf den Nachweis 
beschränken, dass die im Bewilligungsbescheid ge-
währte Finanzhilfe zur Schadensbehebung zweck-
entsprechend verwendet wurde. Der Nachweis der 

Beseitigung aller entstandenen Schäden ist nicht 
erforderlich.

7. Erhöhen sich nach der Bewilligung die Eigenmittel 
oder treten neue Finanzierungsmittel hinzu, so

7.1. ermäßigen sich die Zuwendungen nach Zif-
fer VI. anteilig, wenn die Änderung weniger 
als 25 v. H. der zuwendungsfähigen Aufwen-
dungen zur Schadensbeseitigung ausmacht;

7.2. hat die Bewilligungsbehörde ihr pflichtgemä-
ßes Ermessen hinsichtlich Art und Höhe der 
Förderung neu auszuüben, wenn die Ände-
rung mehr als 25 v. H. beträgt. Die Bewilli-
gung steht insoweit unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs.

8. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers/
der Zuwendungsempfängerin

Der Empfänger von Zuwendungen nach Ziffer VI. 
ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-
hörde anzuzeigen, wenn

8.1 nach Antragstellung oder Bekanntgabe des 
Bewilligungsbescheids weitere Zuwendun-
gen für denselben Zweck bei anderen öffent-
lichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält 
oder wenn sich sonstige Änderungen der Fi-
nanzierung ergeben,

8.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendungen maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,

8.3 sich herausstellt, dass der Verwendungs-
zweck (Schadensbehebung) überhaupt nicht 
oder mit den bewilligten Zuwendungen nicht 
zu erreichen ist,

8.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträ-
ge nicht unmittelbar nach Auszahlung ver-
braucht werden können,

8.5 ein Insolvenz-, Vergleichs- oder Zwangsvoll-
streckungsverfahren gegen ihn beantragt oder 
eröffnet wird.

9. Der Verwendungsnachweis der Landkreise und 
des Regionalverbandes Saarbrücken gegenüber 
dem Saarland besteht aus einer Liste der geförder-
ten Endempfänger/Endempfängerinnen mit den 
jeweiligen Fördersummen unter Angabe der Art 
der Endempfänger/innen (Privatpersonen, Vereine, 
Unternehmen).

IX.  
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

1. Von den Zuwendungen nach Ziffer VI. übernimmt 
das Land 50 v. H. Die Gemeindeverbände und die 
Gemeinden sollen sich mit einer Interessenquote 
von jeweils 25 v. H. an der Finanzhilfe beteiligen.

2. Der vom Land zu erbringende Finanzierungsanteil 
wird gegenüber den Geschädigten nicht erhöht, so-
weit sich Gemeinden oder Gemeindeverbände an 
der Finanzierung der Finanzhilfe nicht beteiligen.
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3. Die Inanspruchnahme von Finanzhilfe gleichzeitig 
mit Zuwendungen aus anderen staatlichen Förder-
programmen ist nicht ausgeschlossen. Die gesam-
ten Zuwendungen und Leistungen Dritter dürfen 
die Höhe der entstandenen Schäden nicht über-
schreiten.

4. Auch Personen, die Leistungen nach dem SGB II 
oder SGB XII erhalten, können grundsätzlich Zu-
wendungen nach Ziffer VI. bewilligt werden. In 
solchen Fällen ist die Entscheidung mit dem zu-
ständigen Leistungsträger abzustimmen.

5. Um in Fällen der Rücknahme oder des Widerrufs 
von Bewilligungsbescheiden oder des Eintritts ei-
ner auflösenden Bedingung Härten zu vermeiden, 
kann von einer Herabsetzung oder Rückforderung 
bereits ausbezahlter Zuwendungen nach Ziffer VI. 
im Einzelfall abgesehen werden, wenn die nachge-
wiesenen Gesamtausgaben zur Schadensbehebung 
um nicht mehr als 10 v. H., höchstens 2 000 Euro, 
unter den der Bewilligung zugrunde gelegten Kos-
ten liegen oder die zurückzufordernde Zuwendung 
nicht mehr als 200 Euro beträgt und keine beson-
deren Gründe gegen einen Verzicht auf die Herab-
setzung oder Rückforderung sprechen.

6. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, 
Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzu-
fordern sowie die Verwendung der Zuwendungen 
nach Ziffer VI. durch örtliche Erhebungen zu prü-
fen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Finanzhilfeempfänger hat die erforderlichen Un-
terlagen bereitzuhalten und die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen.

7. In den Zuwendungsbescheiden ist dem Rechnungs-
hof des Saarlandes ein Prüfungsrecht hinsichtlich 
der Verwendung der Zuwendungen vorzubehalten.

8. Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Lan-
deshauptstadt Saarbrücken entsprechend anzuwen-
den. Die Landkreise sowie der Regionalverband 
Saarbrücken können die ihnen bei der Durchfüh-
rung von Finanzhilfeaktionen zukommenden Auf-
gaben und Befugnisse auf die Mittelstädte mit de-
ren Zustimmung übertragen.

X.  
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Sie treten 
an die Stelle der Elementarschäden-Richtlinien vom 
19. Juni 2020 (Amtsbl. I, S. 420 ff.) und ersetzen in 
ihrer geänderten Fassung die Ausgangsfassung aus 
dem Jahr 2020.

Saarbrücken, den 28. Mai 2024

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
In Vertretung  

Barke

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft
von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz
Berg

147 Richtlinien der Landesregierung  
 des Saarlandes für die Gewährung einer  
 „Hochwasserhilfe“ für bedürftige Betroffene des  
 Elementarschadenereignisses im Mai 2024

Präambel
Die Elementarschäden-Richtlinie aus 2020 ist eine ge-
eignete Grundlage für staatliche Hilfen für die vom 
16. bis 21. Mai 2024 durch Starkregen ausgelösten 
Hochwasser entstandenen Schäden von Privatperso-
nen, Vereinen, kleinen und mittleren Unternehmen so-
wie Angehörigen der freien Berufe im Saarland.
Ziel der überarbeiteten Richtlinie aus 2020 war eine 
zielgerichtete Unterstützung derjenigen, die aufgrund 
von Elementarschadenereignissen in eine unverschul-
dete finanzielle Notlage geraten sind. Angestrebt war 
eine Konzentration der Hilfen auf Bedürftige mit ge-
ringem Einkommen bzw. Vermögen. Mit der Richtlinie 
verband die Landesregierung zudem den klaren Appell 
an die Bevölkerung, wo immer möglich durch den Ab-
schluss von Elementarschadenversicherungen Vorsor-
ge für den Schadenfall zu treffen. Entsprechende Ver-
sicherungen gibt es sowohl für Wohngebäude als auch 
für Hausrat.
Die Richtlinie sieht daher vor, dass die bedürftigen Ge-
schädigten den Nachweis leisten, dass es ihnen nicht 
gelungen ist, zu zumutbaren Konditionen eine Elemen-
tarschadenversicherung abzuschließen.
Im Zusammenhang mit dem letzten größeren Stark-
regenereignis im Jahr 2018 hat sich gezeigt, dass in 
großem Umfang Soforthilfen für kleinere, im Einzel-
nen nicht belegte Schäden geleistet wurden, die zur Be-
hebung einer Notsituation nicht im eigentlichen Sinne 
erforderlich waren. Vor diesem Hintergrund hat die da-
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malige Landesregierung entschieden, nicht erneut So-
forthilfen zu gewähren, sondern erst ab einer höheren 
Schadenssumme Hilfen zur Verfügung zu stellen.
Der erste Praxistest der Richtlinie aus 2020 im Jahr 
2024 lässt erkennen, dass Geringverdienende auch bei 
bereits geringeren Schäden unmittelbar in eine Notsitu-
ation geraten können.
Bei den Geschädigten mit geringem Einkommen oder 
Vermögen stellt die Nachweispflicht in Kombination 
mit der Mindestschadensumme eine Hürde dar, die 
dem formulierten Anspruch, Hilfe im Falle einer un-
verschuldeten Notsituation zu leisten, entgegensteht.
Vor diesem Hintergrund erscheint eine finanzielle Hilfe 
als Billigkeitsleistung in Form einer Hochwasserhilfe 
vertretbar und notwendig.
Den in einer besonderen Weise vom Hochwasser be-
troffenen Privathaushalten soll die Möglichkeit gege-
ben werden, eine vorübergehende akute Notlage bei 
der Unterkunft oder in der Lebensführung durch not-
wendige Beschaffungen von Gegenständen des Haus-
halts (Hausrat) oder durch andere Maßnahmen finan-
ziell zu bewältigen. Hierzu leistet die Hochwasserhilfe 
einen Beitrag.

I.  
Rechtsgrundlage, Zweck der Billigkeitsleistung

1. Das Saarland gewährt im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel analog §§ 23 und 44 der 
Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO) und ge-
mäß den Verwaltungsvorschriften zur Haushalts-
ordnung des Saarlandes (VV-LHO) in der jeweils 
geltenden Fassung auf Antrag Billigkeitsleistungen 
nach Maßgabe dieser Richtlinie.

2. Diese Richtlinie tritt neben die Richtlinien der Lan-
desregierung des Saarlandes für die Gewährung 
staatlicher Zuwendungen bei Elementarschäden 
(Elementarschäden-Richtlinie – ESR) vom 19. Juni 
2020 (Amtsbl. I S. 420) in ihrer nunmehrigen Text-
fassung vom 29. Mai 2024.

3. Zweck der Billigkeitsleistung ist, dazu beizutra-
gen, den in einer besonderen Weise vom Hochwas-
ser betroffenen Privathaushalten die Möglichkeit 
zu geben, eine vorübergehende akute Notlage bei 
der Unterkunft oder in der Lebensführung durch 
notwendige Beschaffungen von Gegenständen 
des Haushalts (Hausrat) oder durch andere Maß-
nahmen finanziell zu bewältigen. Hierzu leistet die 
Hochwasserhilfe einen Beitrag.

4. Es werden finanzielle Hilfen als Billigkeitsleistun-
gen (§ 53 LHO) in Form von Hochwasserhilfen an 
Privatpersonen geleistet.

5. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht 
nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel.

6. Erhaltene Hochwasserhilfen nach dieser Richtlinie 
gelten als sonstige Hilfen im Sinne von V.3 ESR.

II.  
Gegenstand der Förderung

Die Förderung wird gewährt, um akute durch die Hoch-
wasserereignisse vom 16. bis 21. Mai 2024 ausgelöste 
Notlagen im Sinne von I. 3 bei der Unterkunft oder bei 
der Wiederbeschaffung von Hausrat pauschal finanziell 
abzugelten. Für den Personenkreis im Anwendungsbe-
reich der SGB II und SGB XII gilt die Förderung als 
zweckgerichtet im Sinne der §§ 11a Absatz 3 SGB II, 
83 Absatz 1 SGB XII zur Deckung der Bedarfe nach 
§§ 24 Absatz 3 Satz 1 SGB II, 31 Absatz 1 SGB XII. 
Die Förderung ist grundsätzlich nicht rückzahlbar. 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sind vom Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen.

III.  
Ziele und Indikatoren

Staatliche Finanzhilfe soll Hilfe zur Selbsthilfe bei 
akuten Notlagen leisten. Sie ist keine Schadensersatz-
leistung. Ein voller finanzieller Ausgleich des erlitte-
nen Schadens ist grundsätzlich nicht möglich.

Als Indikator gilt die Zahl der erlassenen Billigkeits-
leistungsbescheide.

IV.  
Empfängerkreis der Billigkeitsleistung

Erstempfänger der Billigkeitsleistung sind die Land-
kreise und der Regionalverband Saarbrücken. Diese 
leiten die entsprechenden Finanzhilfen gem. Nummer 
12 der VV zu § 44 LHO an die endempfangenden Pri-
vatpersonen weiter.

V.  
Voraussetzungen

Die Billigkeitsleistung setzt voraus, dass die Empfän-
gerinnen und Empfänger in besonderer Weise durch 
das am 16. Mai 2024 begonnene Elementarschadens-
ereignis im Saarland betroffen sind und sich in einer 
akuten Notlage bei der Unterkunft oder durch die Er-
forderlichkeit notwendiger Beschaffungen von Hausrat 
befinden.

VI.  
Art und Umfang der Billigkeitsleistung

Die Billigkeitsleistung wird in Form einer unmittelba-
ren pauschalen finanziellen Hochwasserhilfe erbracht. 
Diese beläuft sich auf bis zu 1 000 Euro pro Haushalt.

VII.  
Verfahren

Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der 
Elementarschäden-Richtlinien.

Zusätzlich zu den dort erforderlichen Erklärungen 
ist zu bestätigen, dass eine besondere Betroffenheit 
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durch das Elementarschadensereignis im Sinne von 
I.3 besteht.

Gewährt das Land im Zusammenhang mit den genann-
ten Schäden weitere Hilfen, werden die Hilfen ange-
rechnet.

Wenn und soweit Versicherungsschutz im Rahmen der 
geltend gemachten Notlage besteht, sind etwaige An-
sprüche gegenüber der Versicherung in Höhe der ge-
leisteten Hilfe an das Land Saarland abzutreten. Für die 
Bewilligungen zuständig sind die Bewilligungsstellen 
der Richtlinien der Landesregierung des Saarlandes für 
die Gewährung staatlicher Zuwendungen bei Elemen-
tarschäden (Elementarschäden-Richtlinien – ESR).

VIII.  
Verwendungsnachweis durch die 

Endempfängerinnen und -empfänger

Die zweckgerichtete Verwendung der Hochwasserhilfen 
ist der Bewilligungsbehörde schriftlich zu bestätigen.

IX.  
Sonstige Bestimmungen

1. Von der Billigkeitsleistung übernimmt das Land 50 
v. H. Die Gemeindeverbände und die Gemeinden 
sollen sich mit einer Interessenquote von jeweils 
25 v. H. an der Hochwasserhilfe beteiligen.

2. Die Inanspruchnahme der Hochwasserhilfen 
gleichzeitig mit Zuwendungen aus anderen staat-
lichen Förderprogrammen ist nicht ausgeschlos-
sen. Die gesamten Zuwendungen und Leistungen 
Dritter dürfen die Höhe der entstandenen Schäden 
nicht überschreiten.

X.  
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 28. Mai 2024

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
In Vertretung  

Barke

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft
von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz
Berg
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Bezug während eines laufenden Quartals, so wird Ihnen dafür das volle Quartal berechnet.
Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer 
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.
Abbestellungen für die jeweilige Folgeperiode müssen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kündigung des Abonnements nicht fristgerecht, 
verlängert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.
Nichtabonnenten:
Das Amtsblatt Teil I wird im Verkündungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veröffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen 
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und dürfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland während der Ge-
schäftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstützung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen 
Dokumente und gewährleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen überlassen die Amtsblattstelle 
und die Amtsgerichte gegen Übernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es möglich, das Amtsblatt Teil I während der 
Geschäftszeiten bei den saarländischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.
Die Amtsblattstelle berechnet für den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und für die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post-
versand jeweils zuzüglich Postgebühren.
Das Amtsblatt Teil II kann für das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung 
des jeweiligen Einzelheftpreises zuzüglich der Postgebühren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.
Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.

Hinweis für Inserenten:
Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Veröffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewährleistet 
werden kann, müssen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 10.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Rückgabetermine für erforderliche Korrek-
turabzüge eingehalten werden. Der Preis pro mm Veröffentlichungstext beträgt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und für Rechnung des Herausgebers: 
Satzweiss.com Print Web Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70 

Amtsblattverkaufsstelle in Saarbrücken, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr.
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